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 Veröffentlicht am 16.01.1991

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1968 §1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Aus einem o9enbar einmaligen Verkauf kurdischer Zeitungen im Heimatstaat (Türkei) läßt sich eine wohlbegründete

Furcht vor Verfolgung aus politischen Gründen nicht feststellen, zumal auch die Ausreise des Asylwerbers völlig legal

erfolgen konnte.
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